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Verordnung 
über den Schutz von Naturschutzgebieten 
mit überkommunaler Bedeutung 
in der Gemeinde Knonau, Teilgebiete in Maschwanden 
und Mettmenstetten 
(Änderung vom 28. April 2008)

Die Volkswirtschaftsdirektion erliess mit Verfügung vom 21. Juli
2005 die Verordnung über den Schutz von Naturschutzgebieten mit
überkommunaler Bedeutung in Knonau, Teilgebiete in Maschwanden
und Mettmenstetten. Die Verordnung weist die Naturschutzobjekte in
der Gemeinde Knonau verschiedenen Naturschutzzonen mit differen-
zierten Schutzzielen und Schutzmassnahmen zu.

Gegen diese Verfügung wurde von den Umweltverbänden Zürcher
Vogelschutz und Pro Natura Zürich Rekurs erhoben. U. a. wurde im
Objekt Nr. 7, Schlossweid, die Überprüfung der Festlegung als Zone I,
Regeneration, sowie die Festsetzung einer Nährstoff-Pufferzone ver-
langt. Mit Entscheid vom 14. Juni 2006 wies der Regierungsrat den Re-
kurs in diesem Punkt ab. Dagegen erhoben die Verbände Beschwerde
an das Verwaltungsgericht. Im Einverständnis mit den Beteiligten
wurde das Verfahren sistiert, um eine einvernehmliche Lösung zu er-
arbeiten.

Ein spezialisiertes Büro wurde mit der Abklärung der hydrologi-
schen Verhältnisse beauftragt. Die Abklärungen mittels eines Gelän-
demodells sowie die Neubeurteilung der Vegetation ergaben die not-
wendigen Hinweise zur Festlegung einer wirksamen Pufferzone.

Die bisherige Regenerationsfläche wird neu als Naturschutzzone
festgelegt und die erforderlichen Nährstoffpufferzonen unter Berück-
sichtigung der moorhydrologischen Verhältnisse und in Anwendung
des so genannten Pufferzonenschlüssels des Bundes ausgeschieden.
Auf der Parzelle Kat.-Nr. 1 sind eine Zone I (Naturschutzzone) und
eine Zone II A (Naturschutzumgebungszone) auszuscheiden.

Die Beteiligten sind mit der vorliegenden Lösung einverstanden.

Die Baudirektion,

gestützt auf Art. 18 ff. des Bundesgesetzes über den Natur- und Hei-
matschutz (NHG) und §§ 203, 205 und 211 des Planungs- und Bauge-
setzes (PBG),

verfügt:
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I. Die Verordnung über den Schutz von Naturschutzgebieten mit
überkommunaler Bedeutung in Knonau, Teilgebiete in Maschwanden
und Mettmenstetten, vom 21. Juli 2005 wird auf der Parzelle Kat.-Nr. 1
beim Objekt Nr. 7, Schlossweid, wie folgt geändert:

Es werden die Zone I (Naturschutzzone) und die Zone II A (Na-
turschutzumgebungszone) gemäss Planbeilage neu festgesetzt.

II. Diese Verordnungsänderung tritt sofort in Kraft.

III. Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Veröf-
fentlichung an gerechnet, mit schriftlicher Begründung beim Regie-
rungsrat, 8090 Zürich, Rekurs erhoben werden. Der Rekurs muss ei-
nen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ver-
fügung ist beizulegen. Beweismittel sind genau zu bezeichnen und so-
weit möglich beizulegen. Rekursentscheide sind kostenpflichtig; die
Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

Allfälligen Rekursen kommt gemäss § 211 Abs. 4 PBG keine auf-
schiebende Wirkung zu.

IV. Diese Verordnungsänderung wird im Amtsblatt publiziert.

V. Mitteilung unter Planbeilage an die Grundeigentümerin (Ein-
schreiben mit Rückschein), die Gemeinderäte Knonau, Maschwan-
den, Mettmenstetten, die Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt, die
beschwerdeberechtigten Organisationen, die Volkswirtschaftsdirek-
tion (Verkehr und Infrastruktur Strasse) sowie die Baudirektion (Im-
mobilienamt/Landerwerb, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft,
Amt für Raumordnung und Vermessung, Amt für Landschaft und Na-
tur).

Baudirektion
Kägi
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Kanton Zürich
Gemeinden Knonau, Maschwanden und Mettmenstetten

Verordnung über den Schutz von Naturschutz-
gebieten mit überkommunaler Bedeutung in Knonau,
Teilgebiete in Maschwanden und Mettmenstetten
(VDV Nr. 5035 vom 21. Juli 2005)
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